
 

Lieferantenerklärung für Waren mit Präferenzursprung 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1207/2001 
 
 

Langzeit-Lieferantenerklärung 
 
Der Unterzeichner erklärt, daß die nachstehend bezeichneten Waren 
 
Acrylglas  XT / GS Zolltarifnr. 3920 51 000 
 
Hart-PVC  > Achsführung Zolltarifnr. 3920 41 19 
 
Polycarbonat  Zolltarifnr. 3920 61 000 
 
Polystyrol Zolltarifnr. 3920 30 00 
 
Hartschaumplatten Zolltarifnr. 3921 12 00 
 
 
die regelmäßig geliefert werden an 
 
 
 
 
 
Hergestellt worden sind in 
 
Europäische Gemeinschaft 
 
und den Ursprungsregeln für den Präferenzverkehr mit 
 
Schweiz – Lichtenstein – Island - Norwegen (EFTA) - Polen - Tschechische Republiken - 
Slowakische Repubiken – Ungarn – Rumänien – Bulgarien – Slowenien – Estland – Lettland -
Litauen(MOEs) – Türkei – Israel – Malta – Zypern – Mazedonien – Kroatien – Marokko – 
Tunesien –Südafrika – Mexiko – Färöer – Ceuta – Melilla - Jordanien- 
 
Entsprechen. 
 
Diese Erklärung ist gültig für alle weiteren Sendungen und Waren 
 
Vom 01.01. bis 31.12. 
 
Der Unterzeichner verpflichtet sich, die oben genannte Firma umgehend zu unterrichten, wenn 
diese Erklärung nicht mehr gültig ist. 
Der Unterzeichner verpflichtet sich, den Zollbehörden auf Verlangen Nachweise zu dieser 
Erklärung vorzulegen. 
  
Ort, Datum Name, Stellung i. d. Firma Unterschrift 
 
Magstadt, Stephan Präger 
Mittwoch, 20. August 2003 Inhaber 
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